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Rechtsfragen 

der zwischengenossenschaftlichen Einrichtungen, 
besonders ihrer Leitung und Finanzierung, 

im System der Kooperationsgemeinschaften Weimar-Nord*

1. Stellung, Bedeutung und Formen der Gemeinschaftseinrichtungen

1.0 Die verschiedenen Formen der Kooperationsbeziehungen in der Land
wirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft — wie auch in den anderen Zweigen 
der Volkswirtschaft — sind der Weg, auf dem in der DDR die Gesetzmäßig
keiten der Konzentration und Spezialisierung der Produktion als Erschei
nungsformen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung berücksichtigt werden. Die 
Entwicklung vielfältiger Kooperationsformen ist eine Voraussetzung für die 
Anwendung der modernsten Wissenschaft und Technik, die die Konzentra
tion der Produktion verlangt. Die damit verbundenen Aufgaben können nur 
gelöst werden, wenn entsprechend der Orientierung der Partei der Arbeiter
klasse nach wissenschaftlichen Leitungsmethoden gearbeitet wird, die sich 
auf die Weiterentwicklung der sozialistischen Demokratie gründen.
Die Gemeinschaftseinrichtungen bilden eine spezielle Kooperationsform auf 
der Grundlage des genossenschaftlichen und staatlichen Eigentums mit dem 
Ziel, die Vorteile der Großproduktion in der Landwirtschaft besser zu nutzen. 
Auf der agra 67 hat Walter Ulbricht die große Bedeutung der zwischen
genossenschaftlichen Einrichtungen besonders unterstrichen.1 Mit ihrer Hilfe 
können auf Teilgebieten der landwirtschaftlichen Produktion, der Hilfs- und 
Nebenproduktion, der Zirkulation, der materiell-technischen Versorgung und 
in anderen Bereichen die ökonomischen Gesetze sowohl im Interesse der 
sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe als auch entsprechend den Erforder
nissen der gesamten Volkswirtschaft wirksamer angewandt werden.2 * * S.

1.1 Die Gemeinschaftseinrichtungen üben größtenteils die Funktion eines 
Spezialbetriebes aus; sie entstehen durch Herauslösung bestimmter Pro
duktionsprozesse (z. B. im Bereich der Feld- und Vieh Wirtschaft sowie des 
ländlichen Bauwesens) und Arbeitsprozesse (z. B. im Bereich der materiell- 
technischen Versorgung und der Finanzwirtschaft) und ihre Zusammenfassung, 
wobei sie zum Teil erst dadurch rationell gestaltet werden können. In den 
Gemeinschaftseinrichtungen sind Ware-Geld-Beziehungen wirksam, und
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